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Tagesordnungspunkt: 

Brandschutz - Ernennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Ahlhorn 

 

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Dem Brandmeister Rene Aberle wird mit Wirkung zum 01.10.2025 die Aufgabe des 

Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Ahlhorn kommissarisch übertragen.   

 

Nach Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen wird Brandmeister Rene Aberle unter 

Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von 6 Jahren zum 

Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Ahlhorn ernannt.  

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Die 6-jährige Amtszeit des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Ahlhorn, Erster 

Hauptbrandmeister Carsten Rönnau, endet am 30.09.2025. Herr Rönnau hat erklärt, nicht 

erneut für dieses Amt zur Verfügung zu stehen.  

 

Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Ahlhorn am 12.06.2025 wurde 

Brandmeister Rene Aberle mehrheitlich als neuer Ortsbrandmeister vorgeschlagen (§ 20 Abs. 

6 Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG). Die persönlichen Voraussetzungen 

für diese Ernennung liegen vor. Weitere Voraussetzung für die Ernennung in das 

Ehrenbeamtenverhältnis ist die Absolvierung des Lehrganges „Leiter einer Feuerwehr“ 

(fachliche Eignung).  

 

Bis zur Erfüllung der fachlichen Eignung, kann die Ernennung zum Ortsbrandmeister nur 

kommissarisch erfolgen. Sobald der erforderliche Lehrgang absolviert wurde, kann 

Brandmeister Rene Aberle unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von 6 

Jahren zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Ahlhorn ernannt werden. Die Zeit einer 

kommissarischen Wahrnehmung als Ortsbrandmeister wird nicht auf die Dauer des 

Ehrenbeamtenverhältnisses auf Zeit angerechnet. 

 

Der Kreisbrandmeister wurde gem. § 20 Absatz 4 NBrandSchG zur beabsichtigten Ernennung 

angehört. Er hat keine Bedenken geäußert. 

 

Der Bürgermeister schlägt daher vor, Brandmeister Rene Aberle mit Wirkung zum 

01.10.2025 die Aufgaben des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Ahlhorn kommissarisch 
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zu übertragen.  

 

Nach Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen wird Brandmeister Rene Aberle unter 

Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von 6 Jahren zum Ortsbrandmeister 

der Ortsfeuerwehr Ahlhorn ernannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


